










EISL GmbH QUINTAX 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung steuerberatungs- und wirtschaftsprüfungsgmbH 

5 Prüfungsvermerk 

Unsere Prüfung führte zu folgenden Feststellungen: 

Ein internes Kontrollsystem ist erst im Aufbau, derzeit liegen darüber noch keine schriftlichen 
Dokumentationen vor.

Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher (Aufzeichnungen) der politischen Partei 
sowie der vom Leitungsorgan (oder den vertretungsbefugten Personen) erteilten Aufklärungen 
und Nachweise entspricht - mit Ausnahme der oben angeführten Feststellungen - der 
Rechenschaftsbericht samt Anlagen der Freie Partei Salzburg (FPS) Liste Dr. Karl Schnell, 
Elixhausen, Landespartei für das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2016 bis zum 
31. Dezember 2016 in dem geprüften Umfang den Vorschriften des PartG.

Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass mit Datum 
21. September 2017 und 26. September 2017 jeweils ein Schreiben an den Parteivorstand
mit ,,Verbesserungsvorschlägen" ergangen ist.

6 Rechnungslegungsgrundlage 

Ohne unser Prüfungsurteil zu modifizieren, weisen wir auf die §§ 5 bis 7 PartG hin, in der die 
Rechnungslegungsgrundlage beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht wurde aufgestellt, 
um öffentliche Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben der politischen Partei und 
ihrer territorialen Gliederungen zu geben. Folglich ist der Rechenschaftsbericht möglicher
weise für einen anderen Zweck nicht geeignet. 

Eugendorf, am 26. September 2017 

Mag. Christian Eisl 
Wirtschaftsprüfer 

EISL GmbH 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 

Salzburg, am 26. September 2017 

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes mit unserem Prüfungsvermerk darf nur in der von uns 
bestätigten Fassung erfolgen. 
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